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1.0 Anlass 

Die Stadt Bad Salzuflen plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0166 „Nahversorgungs-

markt südlich der Herforder Straße“ sowie die 140. Änderung des Flächennutzungsplans im 

Nordwesten der Stadt Bad Salzuflen. Vorgesehen ist die Erweiterung des vorhandenen Lebens-

mittelmarkts im Zuge eines Neubaus.  

 

 

Abb. 1 Lage des Vorhabens (roter Kreis) auf Grundlage der TK 1:25.000 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben wird die Betrachtung artenschutzrechtlicher Belange 

gem. Bundesnaturschutzgesetz (BNATSCHG) erforderlich. Der entsprechende Artenschutzrecht-

liche Fachbeitrag wird hiermit vorgelegt. 

. 
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2.0 Rechtlicher Rahmen und Methodik 

2.1 Artenschutzprüfung 

2.1.1 Prüfveranlassung / Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung 

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen der Bauleitpla-

nung und bei der Genehmigung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittelbar geltenden Rege-

lungen des § 44 Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 5 und 6 und § 45 Abs. 7 BNATSCHG (MWEBWV & MKULNV 

2010). Vorhaben in diesem Zusammenhang sind zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft (§§ 

14, 15 BNATSCHG i.V.m. § 30 LNATSCHG) und zulässige Vorhaben gemäß §§ 30, 33, 34, 35 BAUGB. 

 

Die ASP als eigenständige Prüfung lässt sich nicht durch andere Prüfverfahren ersetzen (z. B. 

Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Prüfung nach der Eingriffsrege-

lung, Prüfung nach Umweltschadensgesetz) (MWEBWV & MKULNV 2010). 

2.1.2 Prüfumfang (Prüfung der artenschutzrechtlichen Tatbestände) 

In § 44 Abs. 1 BNATSCHG werden Zugriffsverbote für besonders geschützte und bestimmte an-

dere Tier- und Pflanzenarten genannt. Dies sind das Töten oder Verletzen wild lebender Tiere 

der besonders geschützten Arten (Nr. 1), eine erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng 

geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, durch die sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verschlechtert (Nr. 2) und das Zerstören von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten (Nr. 3). Hinzu kommt das Verbot, 

wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten zu beeinträchtigen (Nr. 4). 

 

Nach § 44 Abs. 5 BNATSCHG liegt kein Verstoß gegen das Verbot Nr. 3 vor, wenn die ökologische 

Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist. Im Hinblick auf damit verbundene unvermeid-

bare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere ist auch das Verbot Nr. 1 nicht erfüllt. Diese Frei-

stellungen gelten auch für Verbot Nr. 4. 

 

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 BNATSCHG beschränkt sich die ASP auf die europäisch geschützten 

FFH-Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Die lediglich national geschützten Arten 

sind ausgenommen (MKULNV 2016). 
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2.2 Planungsrelevante Arten 

Planungsrelevante Arten sind eine durch das LANUV mittels einheitlicher naturschutzfachlicher 

Kriterien erstellte Auswahl geschützter Arten, welche bei der ASP einzeln zu bearbeiten sind.  

 

Die nicht berücksichtigten FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind in NRW un-

stete Arten (ausgestorben, Irrgäste, sporadische Zuwanderer), die im Rahmen einer ASP nicht 

betrachtet werden. Unberücksichtigt bleiben auch Arten mit landesweit günstigem Erhaltungs-

zustand und einer großen Anpassungsfähigkeit, da bei diesen im Regelfall nicht gegen Verbote 

des § 44 Abs. 1 BNATSCHG verstoßen wird (MKULNV 2016). 

2.3 Methodik 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz im Zusammenhang mit dem Vorhaben 

erfolgt entsprechend der Verwaltungsvorschrift - Artenschutz vom 06.06.2016 (MKULNV 2016). 

Ablauf und Inhalte einer Artenschutzprüfung umfassen die folgenden drei Stufen: 

 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose das Auftreten potenzieller artenschutz-

rechtlicher Konflikte geklärt. Zur Beurteilung sind verfügbare Informationen zum betroffenen Ar-

tenspektrum unter Berücksichtigung der vorhabensbedingten Gegebenheiten einzuholen. Nur 

bei nicht auszuschließenden Konflikten ist Stufe II durchzuführen. 

 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sowie ggf. ein Risikoma-

nagement konzipiert und es wird geprüft, ob die Verbotstatbestände abgewendet werden kön-

nen. 

 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In Stufe III wird geprüft, ob eine Ausnahme von den Verboten mit Hilfe der drei Voraussetzungen 

(zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) zulässig ist (MKULNV 2016). 

 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme der 

im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforderlich. Im Regelfall bedarf 

es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhandener Erkenntnisse (z. B. Datenban-

ken) und bei Bedarf auch auf Erfassungen vor Ort gründet. 
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3.0 Vorhabensbeschreibung 

Die Stadt Bad Salzuflen plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0166 „Nahversorgungs-

markt südlich der Herforder Straße“ sowie die 140. Änderung des Flächennutzungsplans im 

Nordwesten der Stadt Bad Salzuflen. Vorgesehen ist die Erweiterung des vorhandenen Aldi-

Markts im Zuge eines Neubaus.  

Bebauungsplan 

Der 0,85 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 0166 „Nahversorgungsmarkt südlich 

der Herforder Straße“ liegt im Ortsteil Bad Salzuflen, südlich der Herforder Straße / nördlich der 

Siemensstraße. Die Abgrenzung des Geltungsbereichs umfasst die Flurstücke 1181, 1182 und 

1327, Flur 6 der Gemarkung Bad Salzuflen. 

 

Das Plangebiet wird vollständig als „Sonstiges Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Ge-

biet für großflächigen Nahversorgungsmarkt“ ausgewiesen. Die zulässige Grundflächenzahl 

(GRZ) wird in dem Sondergebiet mit 0,8 festgesetzt. In der südöstlichen Ecke befindet sich dar-

über hinaus eine „Fläche für Versorgungsanlagen: Elektrizität“. 

Innerhalb des Plangebiets werden zwei überbaubare Grundstücksflächen dargestellt. In der 

Grundstücksfläche SO a) entlang der Siemensstraße ist auf einer Fläche von maximal 1.267 m² 

der großflächige Lebensmitteleinzelhandelbetrieb vorgesehen. Die maximale Gebäudehöhe be-

trägt 8,00 m. Auf dem Gebäude sind auf mindestens 50 % der geeigneten Dachfläche Anlagen für 

die Solarenergienutzung zu installieren.  

An der Herforder Straße liegt die Grundstücksfläche SO b). In dieser ist auf 191 m² ein Backshop 

als Einzelhandelsbetrieb mit Café-Nutzung vorgesehen. Die Dachfläche ist vollflächig zu begrü-

nen. 

 

Für das gesamte Plangebiet gilt eine von der offenen Bauweise abweichende Bauweise, 

wodurch Baukörperlängen / bauliche Anlagen von über 50 m zulässig sind. Entlang der Siemens-

straße wird der Anlieferbereich ausgewiesen. In den Randbereichen werden Flächen für das 

„Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (gem. § 9 (1) Nr. 25a 

BauGB)“ ausgewiesen. In diesen ist die Anpflanzung und ein dauerhafter Erhalt einer geschlos-

senen Strauch- / Staudenbepflanzung vorgesehen. 

 

Die Befestigung der Stellplatzflächen ist nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. Ra-

sensteine, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30% Fugenanteil) zulässig. Darüber hinaus 

sind die Stellplatzflächen flächenhaft zu begrünen. Innerhalb der festgesetzten Fläche für 

Stellplätze ist je angefangenen 5 ebenerdigen Stellplätze ein Baum (Stammumfang min. 20 cm, 

Hochstamm) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten (DHP 2024a). 
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Abb. 2 Auszug des Bebauungsplans (DHP 2024a) 
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Flächennutzungsplan 

Der 0,85 ha große Geltungsbereich der 140. Änderung des Flächennutzungsplans entspricht der 

Abgrenzung des Änderungsgebiets für den Bebauungsplan Nr. 0166 „Nahversorgungsmarkt 

südlich der Herforder Straße“. 

 

Die 140. Änderung sieht eine vollständige Ausweisung des Plangebiets als „Sonderbaufläche“ 

mit der „Zweckbestimmung: Großflächiger Einzelhandel – Nahversorgungsmarkt“ vor (DHP 

2024b). 

 

  

 

Abb. 3 Auszug der 140. Änderung des Flächennutzungsplans (DHP 2024b)
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4.0 Definition und Beschreibung des Plan- und Untersuchungsgebiets 

4.1 Definition des Untersuchungsgebiets 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den zu ändernden Geltungsbereich des Bebauungsplans 

(Plangebiet) sowie angrenzende Biotopstrukturen. In die Betrachtung mit einbezogen werden 

angrenzende Flächen, sofern diese für den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag relevant sind. 

4.2 Lebensraumtypen im Untersuchungsgebiet 

 

Abb. 4 Lebensraumtypen im Untersuchungsgebiet (auf Grundlage NW DOP) 

Legende

1 = Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

2 = Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 

3 = Gebäude
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4.2.1 Plangebiet 

Das Plangebiet liegt nordöstlich eines Industrie- und Gewerbegebiets im Norden der Stadt Bad 

Salzuflen. Es wird von gewerblich genutzten Gebäuden mit Stellplatzflächen, der Herforder 

Straße sowie Siemensstraße und von Wohngebäuden mit Gärten begrenzt.  

 

Lebensraumtyp 1 

Die Stellplatzflächen werden durch 

Baumbeete mit Spitzahornen geglie-

dert. Im Bodenbereich befinden sich 

Kleinsträucher, Rasen oder Rinden-

mulch. 

 

 

 

Foto: Stand Mai 2020 

 

Lebensraumtyp 2 

Im Nordosten und Südwesten befinden 

sich kleinflächige Grünanlagen, die sich 

aus Bäumen, Sträuchern und einer Ra-

senfläche zusammensetzen. 

 

 

 

 

Foto: Stand Mai 2020 

 

Lebensraumtyp 3 

Im Osten des Plangebiets befindet sich 

das Gebäude des Aldi-Markts, welches 

eine Fassade aus Blechabdeckungen 

und Putz aufweist. 

 

 

 

 

Foto: Stand Mai 2020 
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4.2.2 Untersuchungsgebiet 

Lebensraumtypen 2 und 3 

Nördlich des Plangebiets verläuft die 

Herforder Straße, an der sich neben ge-

werblich genutzten Gebäuden Wohnge-

bäude mit Gärten befinden. 

 

 

 

 

Foto: Stand Mai 2020 

 
 

Lebensraumtyp 1 

Im Norden befindet sich eine Autowerk-

statt. Inzwischen wurde die Autowerk-

statt abgerissen und zwei Mehrfamili-

enhäuser gebaut. 

 

 

 

 

Foto: Stand Mai 2020 

 

Lebensraumtyp 3 

Südlich des Plangebiets setzen sich ge-

werblich und industriell genutzte Ge-

bäude fort. Sie werden von der Sie-

mensstraße erschlossen. 

 

 

 

 

Foto: Stand Mai 2020 
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Lebensraumtypen 2 und 3 

Östlich liegen Einfamilienhäuser mit 

Gärten, die sich vorrangig aus Rasen-

flächen mit Ziergehölzen zusammenset-

zen.  

 

 

 

 

Foto: Stand Mai 2020 

 

4.2.3 Betroffenheit von Lebensraumtypen 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben werden folgende Lebensraumtypen unmittelbar bean-

sprucht: 

 

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

• Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 

• Gebäude 

 

In der näheren Umgebung befinden sich weitere potenziell vorhabenrelevante Lebensraumty-

pen. Diese werden hinsichtlich einer potenziellen mittelbaren Beeinträchtigung der näheren Um-

gebung in die Betrachtung einbezogen. 

4.3 Vorbelastungen des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungskerns der Stadt Bad Salzuflen und ist großflächig 

versiegelt. Es weist hohe anthropogene Störungen durch die Nutzung des Verbrauchermarkts 

(z.B. Schall, Licht, Bewegung von Autos und Menschen) auf. Nördlich und östlich befindet sich 

vorrangig Wohnbebauung, von welcher geringfügige Immissionen (Schall, Licht) ins Plangebiet 

wirken. Die Herforder Straße im Norden stellt eine viel befahrene Straße dar und imitiert insbe-

sondere Schall und Abgase in das Plangebiet. Südlich und westlich setzt sich das Industrie- und 

Gewerbegebiet fort, durch welches diverse anthropogene Störungen auf die Vorhabenfläche 

einwirken. Zudem geht von den Gewerbebetrieben aufgrund der Gebäudehöhen und Nähe der 

Baukörper eine Kulissenwirkung aus. 
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5.0 Stufe I - Vorprüfung  

5.1 Wirkfaktoren 

Die potenziellen Betroffenheiten planungsrelevanter Arten ergeben sich primär aus dem Verlust 

von Lebensraumstrukturen. Zudem kann sich eine Betroffenheit aus der potenziellen Abwertung 

der Lebensraumeignung durch Immissionen ergeben. Im Zuge der Baumaßnahmen kann es zu 

temporären akustischen und optischen Störungen von Tierarten kommen (Baustellenlärm, Be-

wegung der Baumaschinen). Die in Verbindung mit dem Vorhaben stehenden potenziellen Wir-

kungen sind nachfolgend tabellarisch aufgeführt und werden anschließend erläutert. 

 

 Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0166 „Nahversorgungs-
markt südlich der Herforder Straße“ und der 140. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bad 
Salzuflen 

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung 

Baubedingt 

Baufeldräumung und 
Baustellenbetrieb 

Abbruch eines Gebäudes ggf. erhöhtes Tötungs- und Verletzungsri-
siko, Lebensraumverlust / -degeneration 
für gebäudewohnende Arten 

Entfernung von krautiger Vegetation und  
Gehölzen 

ggf. erhöhtes Tötungs- und Verletzungsri-
siko, Lebensraumverlust / -degeneration 
für gehölzbewohnende Arten 

Akustische und stoffliche Emissionen durch 
den Baubetrieb, Bewegung von Maschinen 
und Menschen 

Störung (Lebensraumdegeneration) 

Anlagebedingt 

Errichtung des Markts mit 
Stellplatzflächen 

Versiegelung von Fläche Lebensraumverlust / -degeneration 
Störung durch Silhouettenwirkung 

Dachbegrünung Pflanzung von Stauden Schaffung von Lebensraum,  
Lebensraumaufwertung / -vielfalt 

Anlage von Grünflächen / 
Pflanzbeeten 

Pflanzung von Bäumen und Sträuchern,  
Entsiegelung von Fläche 

Schaffung von Lebensraum,  
Lebensraumaufwertung / -vielfalt 

Nutzungsbedingt 

Nutzung des Markts und 
Infrastruktur 

Lärmemission, menschliche Bewegung  Störung (Lebensraumdegeneration) 

positive Wirkungen sind grün hervorgehoben 

5.1.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Baumaßnahmen sind durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen mit akustischen 

und optischen Störwirkungen verbunden. Diese Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase sowie 

räumlich auf die nähere Umgebung des Plangebiets beschränkt und können zu einer temporären 

Störung der Tierwelt führen.  
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Im Rahmen der Baufeldräumung wird das bestehende Gebäude des Aldi-Markts abgebrochen 

und die Bäume und Sträucher in den Pflanzbeeten entfernt. Sofern gebäude- oder gehölzbewoh-

nende Arten die Strukturen als Lebensraum nutzen, erhöht sich für diese im Rahmen des Ab-

bruchs und der Rodung das Tötungs- und Verletzungsrisiko.  

5.1.2 Anlage- und nutzungsbedingte Wirkfaktoren 

Durch die erneute Errichtung eines Aldi-Markts mit Stellplatzflächen werden die Lebensraumty-

pen „Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken“, „Gärten, Parkanlagen“ und „Gebäude“ entfernt und 

Fläche versiegelt. Dies entspricht bei einer Nutzung der Lebensraumtypen durch Arten einen Le-

bensraumverlust. Eine zusätzliche Silhouettenwirkung wird aufgrund der Bestandssituation und 

der Umgebung nicht erwartet. Durch die Umsetzung der Planung werden im Rahmen der Anlage 

von Grünflächen bzw. Pflanzbeeten neue Lebensräume geschaffen und im Vergleich zur Be-

standssituation ein höherer Anteil von Fläche entsiegelt. 

 

Nutzungsbedingt sind von keinen Veränderungen gegenüber der Bestandssituation auszugehen. 

Das Plangebiet wird weiterhin stark durch Kfz-Verkehr und menschliche Bewegung fragmentiert 

werden. 

5.2 Artnachweise 

5.2.1 Datenbasis der Artnachweise 

Die Betrachtungen umfassen die artenschutzrechtlich relevanten Arten aller Artengruppen. Zur 

Analyse der Verbreitung dieser Arten erfolgte eine Auswertung von Hinweisen auf planungsre-

levante Arten in Informationen zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen. Weiterhin 

wurden die Angaben des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 

(FIS) und der Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LINFOS) zum Vorkommen von Arten berücksichtigt. 

Zudem fand am 07. Mai 2020 eine Ortsbegehung statt.  

5.2.2 Arten im Untersuchungsgebiet 

Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen" 

Das Vorhaben befindet sich im Bereich des Messtischblatts 3918 „Bad Salzuflen“, Quadrant 1. 

Für dieses Messtischblatt wurde im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-
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Westfalen“ (FIS) eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die im Untersuchungsgebiet an-

zutreffenden unmittelbar und mittelbar betroffenen Lebensraumtypen durchgeführt (LANUV 

2023b).  

 

Für das Messtischblatt werden vom FIS für die im Plangebiet und der Umgebung vorkommenden 

Lebensräume insgesamt 38 Arten als planungsrelevant genannt. Unter den Tierarten befinden 

sich 11 Fledermausarten, 25 Vogelarten und eine Amphibien- und Reptilienart. 

Landschaftsinformationssammlung „Linfos" 

Die Landschaftsinformationssammlung des Landes Nordrhein-Westfalen (LINFOS) weist für die 

Vorhabenfläche keine Vorkommen planungsrelevanter Arten aus (LANUV 2023a).  

Schutzgebiete und naturschutzfachlich wertvolle Flächen 

Etwa 500 m östlich liegt das Naturschutzgebiet LIP-042 NSG „In der Marsch“, welches sich aus 

Grünländern, Teichen und Ruderalflächen zusammensetzt. Etwa 270 m südwestlich beginnt das 

Landschaftsschutzgebiet LSG-3818-0007 „Lipper Bergland mit Bega-Hügelland und westlichem 

Lipper Bergland sowie Ravensberger Hügelland mit Herforder Platten- und Hügelland“. Etwa  

750 m östlich liegt das geschützte Biotop BT-3918-0002. Informationen zu planungsrelevanten 

Tierarten sind nicht vorhanden (LANUV 2023a).  

5.3 Einschätzung des Lebensraumpotenzials 

Im Zuge der Ortsbegehung wurde das Lebensraumpotenzial des Plangebiets untersucht. Auf-

grund der anstehenden Strukturen im Plangebiet mit dem Gebäude des Aldi-Markts und angren-

zenden Parkplätzen sind kaum Lebensraumstrukturen für Arten vorhanden. Insgesamt unterlie-

gen das Plangebiet und dessen Umgebung hohen anthropogenen Störungen insbesondere 

durch Schall und Bewegung durch Menschen und Kfz-Verkehr. Natürliche Vegetationsbereiche 

sind kaum vorhanden. Das Gebäude bietet durch seine Fassadenverkleidung mit Blechplatten 

und einem rauen Putz keine potenziellen Fledermausquartiere. Im Rahmen der Untersuchung der 

Gehölze konnten ebenfalls keine potenziell relevanten Strukturen nachgewiesen werden. Stö-

rungsunempfindliche Vogelarten der Siedlungsbereiche könnten potenziell vorrangig die im Sü-

den stehenden Bäume als Brutplätze nutzen.  
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5.4 Konfliktanalyse 

5.4.1 Häufige und verbreitete Vogelarten 

Alle europäischen Vogelarten unterliegen den Artenschutzbestimmungen des § 44 Abs. 1 

BNATSCHG. Damit ist auch die vorhabenspezifische Erfüllung der Verbotstatbestände gegenüber 

häufigen und verbreiteten Vogelarten (sog. „Allerweltsarten“ wie Amsel, Buchfink und Kohl-

meise) zu prüfen. Bei den häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegan-

gen werden, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustandes bei 

vorhabensbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen wird 

(MWEBWV & MKULNV 2010).  

5.4.2 Planungsrelevante Arten 

Infolge der Habitatansprüche der Arten, der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Biotop-

strukturen und der dargestellten Wirkfaktoren kann ein potenzielles Vorkommen bzw. eine po-

tenzielle vorhabensbedingte Betroffenheit für einige der im Rahmen der Datenrecherche ermit-

telten Arten im Vorfeld ausgeschlossen werden. Da Nahrungsflächen nicht zu den Schutzobjek-

ten des § 44 Abs.1 BNATSCHG gehören, ist eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit für 

Arten, welche das Untersuchungsgebiet als nicht essenzielles Nahrungshabitat nutzen, nicht 

gegeben. 

 

In der folgenden Tabelle werden die im Rahmen der Datenrecherche ermittelten Arten darge-

stellt und eine Voreinschätzung einer möglichen Betroffenheit durch das Vorhaben vorgenom-

men (Stufe I). Für die ermittelten Konfliktarten wird im Weiteren eine Art-für-Art-Betrachtung 

durchgeführt (Stufe II).
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 Vorprüfung des Artenspektrums im Untersuchungsgebiet (UG) 
Erläuterungen: Quelle: FIS = Fachinformationssystem 
Status: A.v. = Art vorhanden, B = brütend 

Art Quelle / 

Status 

Habitatansprüche  

(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007, HACHTEL et al. 2011) 

Einschätzung des 

Vorkommens im UG 

potenzielle 

Betroffenheit 

ASP 

Stufe II 

Fledermäuse 

Abendsegler FIS A.v. Lebensraum und Jagdgebiet  
Laubwälder, Habitate mit hohem Baumanteil, offene Lebensräume. Jagt in großen Höhen über Wasserflä-
chen, Waldgebieten, Agrarflächen und beleuchteten Plätzen im Siedlungsbereich.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Baumhöhlen, selten in Fledermauskästen.  

Winterquartier  
Große Baumhöhlen, Spaltenquartiere in Gebäuden, Felsen, Brücken.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Bechsteinfle-
dermaus 

FIS A.v. Lebensraum und Jagdgebiet  
Vor allem Laub- und Laubmischwälder, aber auch Kiefern- und Tannenwälder, seltener strukturreiche Fich-
tenforste mit ausgeprägter Strauchschicht. Jagt in 1-5 m Höhe, sehr dicht an Vegetation entlang, in vegetati-
onsfreien Wäldern auch in Bodennähe, Kronenbereich, aufsammeln der Beute vom Substrat.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Baumhöhlen, Stammanrisse, Vogel-, und Fledermauskästen, selten in Gebäuden.  

Winterquartier  
Baumhöhlen, unterirdische Quartiere aller Art.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Braunes  
Langohr 

FIS A.v. Lebensraum und Jagdgebiet  
Unterholzreiche, mehrschichtige lichte Laub- und Nadelwälder mit Baumhöhlen. Jagt an Waldrändern, ge-
büschreichen Wiesen, strukturreichen Gärten, Streuobstwiesen und Parkanlagen.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Baumquartiere, Nistkästen, Dachböden, Spalten an Gebäuden / auch Spaltenverstecke an Bäumen und Ge-
bäuden.  

Winterquartier  
Bunker, Stollen, Keller, Baumhöhlen, Felsspalten.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 
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Fortsetzung Tab. 2 

Art Quelle / 

Status 

Habitatansprüche  

(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007, HACHTEL et al. 2011) 

Einschätzung des 

Vorkommens im UG 

potenzielle 

Betroffenheit 

ASP 

Stufe II 

Breitflügel- 
fledermaus 

FIS A.v. Lebensraum und Jagdgebiet  
Siedlungs- und siedlungsnaher Bereich. Jagt in offener und halboffener Landschaft über Grünflächen mit 
randlichen Gehölzstrukturen, Waldrändern oder Gewässern.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Spaltenverstecke und Hohlräume an und in Gebäuden / selten Baumhöhlen, Nistkästen.  

Winterquartier  
Spaltenverstecke und Hohlräume an und in Gebäuden, Bäumen, Felsen, Stollen, Höhlen.  

Untersuchungsgebiet 
stellt potenziell geeigne-
ten Lebensraum dar, 
Plangebiet weist keine 
Lebensraumeignung auf 

keine nein 

Große Bartfle-
dermaus 

FIS A.v. Lebensraum und Jagdgebiet  
Strukturreiche Landschaften mit hohem Wald- und Gewässeranteil (Au- und Bruchwälder, Moor- und Feucht-
gebiete). Jagt in geschlossenen Laubwäldern mit einer geringen bis lückigen Strauchschicht und Kleinge-
wässern, an linienhaften Gehölzstrukturen in der Offenlandschaft, über Gewässern.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Spaltenquartiere an Gebäuden, auf Dachböden, hinter Verschalungen / Baumquartiere, Fledermauskästen.  

Winterquartier  
Höhlen, Stollen, Keller.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Großes Maus-
ohr 

FIS A.v. Lebensraum und Jagdgebiet  
Strukturreiche Landschaften mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil, geschlossene Waldgebiete (z.B. 
Buchenhallenwälder).  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Traditionelle Wochenstuben in warmen, geräumigen Dachböden von Kirchen, Schlössern und großen Gebäu-
den / Gebäudespalten, Baumhöhlen, Fledermauskästen.  

Winterquartier  
Höhlen, Stollen, Eiskeller.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Kleinabend- 
segler 

FIS A.v. Lebensraum und Jagdgebiet  
Typische Waldfledermaus, insbesondere von Laubwäldern, Bevorzugung von Wäldern mit hohem Altholzbe-
stand, seltener in Streuobstwiesen und Parkanlagen. Jagt in Wäldern und deren Randstrukturen.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Baumhöhlen, Bevorzugung natürlich entstandener Baumhöhlen, vereinzelt Dachräume und Gebäude.  

Winterquartier  
Baumhöhlen, aber auch Gebäude.  

UG stellt keinen geeig-
neten Lebensraum dar. 

keine nein 
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Rauhautfle-
dermaus 

FIS A.v. Lebensraum und Jagdgebiet  
In strukturreichen Landschaften mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil (Laub- und Kiefernwälder, Au-
waldgebiete). Jagt an Waldrändern, Gewässerufern, Feuchtgebieten in Wäldern.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Wochenstuben in NO-Deutschland / Spaltenverstecke an Bäumen, Baumhöhlen, Fledermauskästen, wald-
nahe Gebäudequartiere.  

Winterquartier  
Außerhalb von NRW.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Wasserfleder-
maus 

FIS A.v. Lebensraum und Jagdgebiet  
Strukturreiche Landschaften mit einem hohen Gewässer- und Waldanteil. Jagt an offenen Wasserflächen an 
stehenden und langsam fließenden Gewässern, bevorzugt Ufergehölze, seltener Wälder, Waldlichtungen und 
Wiesen.  

Wochenstuben / Sommerquartier  
Baumhöhlen, seltener Spaltenquartiere und Nistkästen / auch Baumquartiere, Bachverrohrungen, Tunnel, 
Stollen.  

Winterquartier  
Höhlen, Stollen, Brunnen, Eiskeller.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Zwerg- 
fledermaus 

FIS A.v. Lebensraum und Jagdgebiet  
Strukturreiche Landschaften in Siedlungsbereichen; jagt an Gewässern, Kleingehölzen, aufgelockerten Laub- 
und Mischwäldern, parkartigen Gehölzbeständen im Siedlungsbereich.  
Wochenstuben / Sommerquartier  
Spaltenverstecke an und in Gebäuden, seltener Baumquartiere und Nistkästen.  
Winterquartier  
Oberirdische Spaltenverstecke in und an Gebäuden, natürliche Felsspalten, unterirdische Verstecke.  

Untersuchungsgebiet 
stellt potenziell geeigne-
ten Lebensraum dar, 
Plangebiet weist keine 
Lebensraumeignung auf 

keine nein 

Vögel 

Bluthänfling FIS B Lebensraum 
Offene Flächen mit Hecken, Sträuchern oder jungen Koniferen und samentragender Krautschicht (z.B. he-
ckenreiche Agrarlandschaft, Heide-, Ödland- und Ruderalflächen), Gärten, Parkanlagen, Friedhöfe. 

Bruthabitat 
Nest in dichten Büschen und Hecken (v.a. Koniferen und immergrüne Laubhölzer) in 0,2 - 2 m Höhe. 

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

 

 



Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0166 „Nahversorgungsmarkt südlich der Herforder Straße“ und 140. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bad Salzuflen: 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

 

 

Fortsetzung Tab. 2 

Art Quelle / 

Status 

Habitatansprüche  

(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007, HACHTEL et al. 2011) 
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Eisvogel FIS B Lebensraum  
Fließ- und Stillgewässer mit Abbruchkanten und Steilufern.  

Bruthabitat  
An vegetationsfreien Steilwänden aus Lehm oder Sand.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Feldschwirl FIS B Lebensraum  
Offene bis halboffene Landschaften mit dichter Krautschicht, z.B. Riede, extensiv oder nicht genutzte Wiesen 
sowie lichte Gehölzbestände.  

Bruthabitat  
Bodennahes Nest in höherer Vegetation, z.B. extensiv oder nicht genutzte Wiesen sowie lichte Gehölzbe-
stände.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Feldsperling FIS B Lebensraum  
Halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. 
Obst- und Gemüsegärten oder Parkanlagen in Randbereichen ländlicher Siedlungen.  

Bruthabitat  
Specht- oder Faulhöhlen, Gebäudenischen und Nistkästen.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Gartenrot-
schwanz 

FIS B Lebensraum  
Reich strukturierte Dorflandschaften mit alten Obstwiesen und -weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auen-
gehölzen und lichten, alten Mischwäldern, Randbereiche von größeren Heidelandschaften und sandige Kie-
fernwälder. Nahrungssuche auf schütterer Bodenvegetation.  

Bruthabitat  
In Halbhöhlen in 2 - 3 m Höhe über dem Boden, z.B. in alten Obstbäumen oder Kopfweiden.  

Untersuchungsgebiet 
stellt potenziell geeigne-
ten Lebensraum dar, 
Plangebiet weist keine 
Lebensraumeignung auf 

keine nein 

Girlitz FIS B Lebensraum 
Lebensräume mit trocken-warmem Mikroklima und abwechslungsreichen Habitaten mit lockerem Baumbe-
stand, wie Friedhöfe, Parks, Gärten, Kleingartenanlagen. Ausnahmsweise in Fichten- und Kiefernwäldern.  

Bruthabitat 
Nest bevorzugt in Nadelbäumen. 

Untersuchungsgebiet 
stellt potenziell geeigne-
ten Lebensraum dar, 
Plangebiet weist keine 
Lebensraumeignung auf 

keine nein 

Habicht FIS B Lebensraum  
Kulturlandschaften mit einem Wechsel von geschlossenen Waldgebieten, Waldinseln und Feldgehölzen.  

Bruthabitat  
In Wäldern mit altem Baumbestand, vorzugsweise mit freier Anflugmöglichkeit durch Schneisen. Horst in ho-
hen Bäumen (z.B. Lärchen, Fichten, Kiefern, Rotbuchen).  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 
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Kleinspecht FIS B Lebensraum  
Parkartige oder lichte Laub- und Mischwälder, Weich- und Hartholzauen sowie feuchte Erlen- und Hainbu-
chenwälder mit einem hohen Alt- und Totholzanteil. Im Siedlungsbereich auch in strukturreichen Parkanla-
gen, alten Villen- und Hausgärten sowie in Obstgärten mit altem Baumbestand.  

Bruthabitat  
Nisthöhle in totem oder morschem Holz, bevorzugt in Weichhölzern (v.a. Pappeln, Weiden).  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Kuckuck FIS B Lebensraum  
Bevorzugt in Parklandschaften, Heide- und Moorgebieten oder lichten Wäldern. Ist auch an Siedlungsrän-
dern und Industriebrachen anzutreffen.  

Bruthabitat  
Nester bestimmter Singvogelarten z.B. Teich- und Sumpfrohrsänger, Bachstelze, Neuntöter, Heckenbrau-
nelle, Rotkehlchen.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Mäusebus-
sard 

FIS B Lebensraum  
Alle Lebensräume der Kulturlandschaften, sofern geeignete Baumbestände als Brutplatz vorhanden sind. 
Jagdgebiete sind Offenlandbereiche in der Umgebung des Horstes.  

Bruthabitat  
Horst bevorzugt in Randbereichen von Waldgebieten, Feldgehölzen sowie Baumgruppen und Einzelbäumen.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Mehlschwalbe FIS B Lebensraum  
In menschlichen Siedlungsbereichen. Nahrungsflächen liegen an insektenreichen Gewässern und offenen 
Agrarlandschaften in der Nähe der Brutplätze.  

Bruthabitat  
Koloniebrüter an frei stehenden, großen, mehrstöckigen Einzelgebäuden in Dörfern und Städten.  

Untersuchungsgebiet 
stellt potenziell geeigne-
ten Lebensraum dar, 
Plangebiet weist keine 
Lebensraumeignung auf 

keine nein 

Nachtigall FIS B Lebensraum  
Kulturlandschaften mit Nähe zu Gebüsch- oder Gehölzstrukturen. Auf dem Durchzug und nach der Brutzeit 
auch in offeneren Landschaften.  

Bruthabitat  
In der Kraut-, (seltener in der) Strauchschicht unterholzreicher Laub- und Mischwälder. In Feldgehölzen, He-
cken, Gebüschen, Park- und Gartenanlagen niederschlagsarmer Gebiete.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 
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Rauch-
schwalbe 

FIS B Lebensraum  
Extensiv genutzte, bäuerliche Kulturlandschaften. Fehlt in typischen Großstadträumen.  

Bruthabitat  
Nester aus Lehm und Pflanzenteilen in Gebäuden mit Einflugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hofge-
bäude).  

Untersuchungsgebiet 
stellt potenziell geeigne-
ten Lebensraum dar, 
Plangebiet weist keine 
Lebensraumeignung auf 

keine nein 

Rebhuhn FIS B Lebensraum  
Offene Ackerlandschaften, Weiden, Heiden, Hecken, Büsche, Staudenfluren, Feld- und Wegraine sowie 
Brachflächen.  

Bruthabitat  
Feldraine, Weg- und Grabenränder, Hecken, Gehölz- und Waldränder, zum Teil in Heuhaufen.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Rotmilan FIS B Lebensraum  
Reich gegliederte Landschaft mit Wald, nicht an Gewässer gebunden. Jagt auf freien Flächen. 

Bruthabitat  
In lichten Altholzbeständen, mitunter Feldgehölzen, Baumreihen, Alleen. Schlafplätze in Gehölzen.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Saatkrähe FIS B Lebensraum  
Im Frühjahr ackerbaulich genutzte Flächen in Flussniederungen und im Tiefland. Weiden, Wiesen und Äcker 
im Sommer. Oft siedlungsnah.  

Bruthabitat  
Kolonienester in hohen Baum- und Gebüschbeständen sowie an Gebäuden.  

Untersuchungsgebiet 
stellt potenziell geeigne-
ten Lebensraum dar, 
Plangebiet weist keine 
Lebensraumeignung auf 

keine nein 

Schleiereule FIS B Lebensraum  
Kulturfolger in halboffenen Landschaften, in engem Kontakt zu menschlichen Siedlungsbereichen. Jagdge-
biete sind Viehweiden, Wiesen und Äcker, Randbereiche von Wegen, Straßen, Gräben sowie Brachen.  

Bruthabitat  
Störungsarme, dunkle, geräumige Nischen in Gebäuden, die einen freien An- und Abflug gewähren (z.B. 
Dachböden, Scheunen, Taubenschläge, Kirchtürme). Gebäude in Einzellagen, Dörfern und Kleinstädten.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Schwarz-
specht 

FIS B Lebensraum  
Alte ausgedehnte Waldgebiete (v.a. alte Buchenwälder mit Fichten- bzw. Kiefernbeständen), Feldgehölze. 
Wichtig ist ein hoher Anteil an Totholz und vermodernden Baumstümpfen.  

Bruthabitat  
Höhlen an glattrindigen, astfreien Stämmen mit freiem Anflug und einem Durchmesser von mind. 35 cm (v.a. 
Buchen und Kiefern).  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 
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Fortsetzung Tab. 2 

Art Quelle / 

Status 

Habitatansprüche  

(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007, HACHTEL et al. 2011) 

Einschätzung des 

Vorkommens im UG 

potenzielle 

Betroffenheit 

ASP 

Stufe II 

Sperber FIS B Lebensraum  
Abwechslungsreiche, gehölzreiche Kulturlandschaften. Halboffene Parklandschaften mit kleinen Waldinseln, 
Feldgehölzen und Gebüschen. Reine Laubwälder werden kaum besiedelt. Im Siedlungsbereich in mit Fichten 
bestandenen Parkanlagen und Friedhöfen.  

Bruthabitat  
Nest bevorzugt in Fichten mit ausreichender Deckung und freier Anflugmöglichkeit. Nest meist nahe am 
Stamm oder auf starken horizontalen Ästen.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Star FIS B Lebensraum 
Typische Art der Kulturlandschaft. Ursprünglich beweidete, halboffene Landschaften und feuchte Grasländer, 
als Kulturfolger auch in Ortschaften. Wichtiges Habitatmerkmal ist ein gutes Höhlenangebot. 

Bruthabitat 
Höhlenbrüter (z.B. Astlöcher, Spechthöhlen, Gebäudenischen und -spalten, Nistkästen). 

Untersuchungsgebiet 
stellt potenziell geeigne-
ten Lebensraum dar, 
Plangebiet weist keine 
Lebensraumeignung auf 

keine nein 

Turmfalke FIS B Lebensraum  
Offene Kulturlandschaften, oft in der Nähe menschlicher Siedlungen. Nahrungssuche in Biotopen mit niedri-
ger Vegetation wie Dauergrünland, Äckern und Brachen.  

Bruthabitat  
Brutplätze in Felsnischen und Halbhöhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden (Hoch-
häuser, Scheunen, Ruinen, Brücken).  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Uferschwalbe FIS B Lebensraum  
Strukturreiche Landschaft mit insektenreichen Gewässern, Wiesen, Weiden und Feldern, bei schlechter Wit-
terung sowie im Winter überwiegend in windgeschützten Feuchtbiotopen.  

Bruthabitat  
Senkrechte, vegetationsfreie Abbruchwände mit bevorzugt humosen, anlehmigen oder lehmigen Sanden, 
schluffigen Fein- bis Feinstsanden.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Waldkauz FIS B Lebensraum  
Reich strukturierte Kulturlandschaften mit einem guten Nahrungsangebot. Lichte und lückige Altholzbestände 
in Laub- und Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten oder Friedhöfen mit gutem Angebot an Höhlen.  

Bruthabitat  
Baumhöhlen, Nisthilfen.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 
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Fortsetzung Tab. 2 

Art Quelle / 

Status 

Habitatansprüche  

(BAUER et al. 2005, DIETZ et al. 2007, HACHTEL et al. 2011) 

Einschätzung des 

Vorkommens im UG 

potenzielle 

Betroffenheit 

ASP 

Stufe II 

Waldohreule FIS B Lebensraum  
Halboffene Parklandschaften mit kleinen Feldgehölzen, Baumgruppen und Waldrändern. Im Siedlungsbereich 
in Parks- und Grünanlagen sowie an Siedlungsrändern. Nahrungshabitate sind strukturreiche Offenlandberei-
che und größere Waldlichtungen.  
Bruthabitat  
Nistplätze sind alte Nester von anderen Vogelarten (v.a. Rabenkrähe, Elster, Mäusebussard, Ringeltaube).  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Amphibien 

Kammmolch FIS A.v. Lebensraum  
Typische Art der Niederungslandschaften von Fluss- und Bachauen. Sekundär auch in Kies-, Sand-, Tonab-
grabungen in Flussauen, Steinbrüche. Habitatmerkmale sind ausgeprägte Ufer-/ Unterwasservegetation, ge-
ringe Beschattung, fischfreie/-arme Gewässer. Landlebensräume: feuchte Laub- und Mischwälder, Gebü-
sche / Hecken / Gärten in Laichgewässernähe. 

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 

Reptilien 

Zauneidechse  Lebensraum  
Reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem kleinflächigen Mosaik aus vegetationsfreien und grasigen 
Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren und lockeren, sandigen Subs-
traten mit einer ausreichenden Bodenfeuchte. Z.B. Binnendünen, Heidegebiete, Halbtrocken- und Trockenra-
sen, sonnenexponierte Waldränder, Feldraine, Böschungen, Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Stein-
brüche, Sand- und Kiesgruben, Industriebrachen.  

Plan- und Untersu-
chungsgebiet stellen 
keinen geeigneten Le-
bensraum dar 

keine nein 
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6.0 Stufe II - Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Die Umsetzung des Vorhabens führt zu keinen Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Ar-

ten. Das Plangebiet birgt aufgrund seiner Ausstattung und Vorbelastungen kaum ein Lebens-

raumpotenzial. Lediglich die anstehenden Bäume stellen potenzielle Bruthabitate für störungs-

unempfindliche Vogelarten des Siedlungsbereichs dar.  

 

Um das Töten und Verletzen von Vogelarten zu vermeiden, dürfen Rodungsarbeiten nur außer-

halb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar er-

folgen. Sind die Rodungsarbeiten innerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit von Vögeln nicht zu ver-

meiden, ist vor Beginn der Maßnahmen sicherzustellen, dass keine Bruten in den Gehölzen 

stattfinden. Werden Bruten festgestellt, sind die Rodungsmaßnahmen bis zum Abschluss- / der 

Aufgabe der Brut und Aufzucht der Jungen zu verschieben. 
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7.0 Zusammenfassung 

Die Stadt Bad Salzuflen plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0166 „Nahversorgungs-

markt südlich der Herforder Straße“ sowie die 140. Änderung des Flächennutzungsplans im 

Nordwesten der Stadt Bad Salzuflen. Vorgesehen ist die Erweiterung des vorhandenen Lebens-

mittelmarkts im Zuge eines Neubaus. Im Zusammenhang mit dem Vorhaben wird die Betrach-

tung artenschutzrechtlicher Belange gem. BNATSCHG erforderlich. 

 

Der 0,85 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Ortsteil Bad Salzuflen, südlich 

der Herforder Straße / nördlich der Siemensstraße. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches um-

fasst die Flurstücke 1181, 1182 und 1327, Flur 6 der Gemarkung Bad Salzuflen. Das Plangebiet 

wird vollständig als „Sonstiges Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Gebiet für großflächi-

gen Nahversorgungsmarkt“ ausgewiesen. Innerhalb des Plangebiets werden zwei überbaubare 

Grundstücksflächen dargestellt. In der Grundstücksfläche SO a) entlang der Siemensstraße ist 

auf einer Fläche von maximal 1.267 m² der großflächige Lebensmitteleinzelhandelbetrieb vorge-

sehen. An der Herforder Straße liegt die Grundstücksfläche SO b). In dieser ist auf 191 m² ein 

Backshop als Einzelhandelsbetrieb mit Café-Nutzung vorgesehen.  

Die 140. Änderung des Flächennutzungsplans sieht eine vollständige Ausweisung des Plange-

biets als „Sonderbaufläche“ mit der „Zweckbestimmung: Großflächiger Einzelhandel – Nahver-

sorgungsmarkt“ vor. 

 

Zunächst wurden die Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt. Anschließend sind die Lebens-

raumtypen im Untersuchungsgebiet erfasst und das Fachinformationssystem „Geschützte Arten 

in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) sowie die Landschafts- und Informationssammlung des Landes-

amtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LINFOS) ausgewertet 

worden. Es erfolgte eine Begehung des Untersuchungsgebiets zur Untersuchung der anstehen-

den Biotopstrukturen im Plangebiet auf deren Eignung als Lebensstätte von Tierarten. Aufbau-

end auf diesen Datenquellen sind im Zuge der Vorprüfung alle relevanten Arten untersucht wor-

den.  

 

Im Rahmen der Vorprüfung konnten artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen für alle 

potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten ausgeschlossen werden, da das Plangebiet 

einen sehr vorbelasteten und stark anthropogen überprägten Lebensraum darstellt. Da jedoch 

ein Töten und Verletzen von häufigen Vogelarten nicht ausgeschlossen werden kann, dürfen Ro-

dungsarbeiten nur außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit im Zeitraum von Anfang Ok-

tober bis Ende Februar erfolgen. 
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Ein Auslösen von artenschutzrechtlichen Konflikten gemäß § 44 Abs. 1 BNATSCHG durch das 

Vorhaben ist somit nicht gegeben. Der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0166 „Nahversor-

gungsmarkt südlich der Herforder Straße“ sowie die 140. Änderung des Flächennutzungsplans 

stehen somit bezüglich des Artenschutzes keine unüberwindbaren Vollzugshindernisse entge-

gen. 

 

 

Bielefeld, im August 2024     MERAL SAXOWSKY  
        M.Sc. Landschaftsökologie
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